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Angaben zu den Vertragsnehmern des Praktikumsvertrags

	Praktikumsbetrieb:
	     

	Auszubildende Person:
	     

	Praktikumsdauer 
	vom       bis      


	Ausbildungsverantwortliche Personen im Praktikumsbetrieb

	Die Gesamtverantwortung trägt 

	     
     

	Name
Vorname


     
     

	Telefon
Email Adresse

	Für die Ausbildung verantwortliche Person

	     
     

	Name
Vorname


     
     

	Telefon
Email Adresse

	Für die Facharbeit (IPA) verantwortliche Person

	     
     

	Name
Vorname


     
     

	Telefon
Email Adresse


	Tätigkeitsbeschrieb

Mindestens 5 differenzierte Tätigkeitsbereiche in Stichworten beschreiben

	Abteilung, Bereich
zuständige Ausbilder/in
	Einsatzdauer in Monaten
	Tätigkeitsbeschrieb in Stichworten

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Informationen und mitgeltende Bestimmungen 
zum Praktikumsvertrag
1. IFA Weiterbildung AG, Aufgaben und Pflichten

Die IFA Weiterbildung AG hat als akkreditierter Anbieter der schulisch organisierten Grundbildung den Status einer Berufsfachschule. Sie ist verantwortliche Trägerin der gesamten Ausbildung und stellt für die Koordination der Praktika einen ausgebildeten Berufsbildner zur Verfügung. Sie  meldet die Lernenden bei der kantonalen Behörde zur Prüfung für das Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ an. Vorbehalten ist eine persönliche Anmeldung oder ein ausdrücklicher Verzicht.

Die vorgeschriebene Ausbildungszeit für die Zulassung zur Prüfung für das EFZ als Informatiker/in beträgt für Schulabgänger 4 Jahre und für Berufsumsteiger 2 Jahre. Die 4-jährige Ausbildung wird auf 2 Jahre Vollschulunterricht (24 Mte) und 2 Jahre Praktikum (23 Mte), die 2-jährige Ausbildung berufsbegleitend auf 1 Jahr schulische Ausbildung an 3 Wochentagen und 1 Jahr Praktikum aufgeteilt.
Nachfolgend wird unter Schule immer die IFA Weiterbildung AG verstanden.
Die Schule genehmigt den ausgefüllten Vertrag und den Zusatz zum Praktikums-vertrag mit dem Tätigkeitsbeschrieb. Nach der Genehmigung erhalten Lernende, Praktikumsbetrieb, Schule und das kantonale Berufsbildungsamt je 1 Exemplar des unterzeichneten Vertrages. 

2. Probezeit
Die Probezeit darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betragen. Während der Probezeit kann der Praktikumsvertrag mit sieben Tagen Kündigungsfrist jederzeit beidseitig gekündigt werden. Von der Auflösung während der Probezeit erstattet der Betrieb der Schule schriftlich Anzeige.
3. Arbeitszeit
Die Dauer der normalen täglichen Arbeit darf nicht mehr als neun Stunden betragen. Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 45 Stunden beschränkt; der/die Lernende darf jedoch nicht schlechter gestellt sein als das übrige Personal. Der/die Lernende ist für schulische Aktionen wie Bildungsmessen, kantonale Studien-wochen, sowie für die Vorbereitung und Teilnahme an den obligatorischen Abschlussprüfungen, für die erforderliche Zeit ohne Lohnabzug freizugeben. Findet kein Unterricht statt (z.B. bei Schulferien oder schulfreien Tagen), so hat sich der/die Lernende 100% dem Betrieb zur Verfügung zu stellen.
4. Praktikumslohn
Der Praktikumslohn wird zwischen dem Praktikumsbetrieb und dem/der Lernenden direkt vereinbart. Die Schule macht dazu grundsätzlich keine Vorgaben.
Viele Betriebe betrachten die Lohnstruktur für IT-Lehrlinge im dritten bzw. vierten Lehrjahr bezüglich der Einsatzkompetenzen als geeignete - und intern vertretbare – Referenzgrösse auch für die Entlöhnung von Praktikanten/Praktikantinnen. Bei diesem Vergleich sind die höheren Präsenzzeiten der Praktikanten/Praktikantinnen am Arbeitsplatz angemessen zu berücksichtigen um einen Ausgleich zu schaffen. Im Praktikumsverhältnis kann ein abgestuftes Verfahren aufgrund der Leistungskom-ponente geeignet sein. Zusätzliche Entschädigungen für Spesen oder weitere leistungsabhängige Zuwendungen sind nach Vereinbarung möglich.
5. Ferien
Die Auszubildenden haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf 5 Wochen Ferien pro Jahr, wovon 2 Wochen zusammenhängen müssen. Ferienbezüge sind ausschliesslich nur während den Schulferien möglich. Über allfällige Ausnah-men entscheidet die Schulleitung auf ein schriftlich begründetes Gesuch hin. Das Gesuch muss vom Ausbildungsverantwortlichen des Praktikumsbetriebs mitunter-zeichnet sein.

6. Kranken- und Unfallversicherung
Der Betrieb hat, sofern er nicht der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt SUVA untersteht, die Auszubildenden gemäss obligatorischem Unfallversicherungs-gesetz UVG zu versichern. Die Prämien für die Berufsunfallversicherung übernimmt der Praktikumsbetrieb. Die Bezahlung der Prämien für die Nichtbetriebsunfallver-sicherung NBU und die Krankenversicherung ist im Vertrag zu regeln.
7. Pflichten des Betriebes
Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich: 
a) 
Die auszubildende Person in die Arbeiten des Berufes nach dem vereinbarten 
Ausbildungsplan einzuführen und ihnen die entsprechenden Branchenkenntnisse zu vermitteln. 

b) 
Die auszubildende Person bei anderen als beruflichen Arbeiten nur einzusetzen, soweit dies mit der Ausübung des Berufes in Zusammenhang steht.
c) 
Der auszubildenden Person nach Beendigung des Praktikums oder bei allfälliger vorzeitiger Auflösung des Praktikums ein Zeugnis und der Schule einen Leistungsbericht resp. Leistungsnachweis auszustellen.
8. Pflichten des/der Lernenden und der gesetzlichen Vertretung


Der/die Lernende hat alles zu tun, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Er/sie hat die Anordnungen im Betrieb zu befolgen und die übertragenen Arbeiten gewissen-haft auszuführen. Im Weiteren gelten analog die Bestimmungen der Art. 321/321 a OR. Der/die Lernende ist verpflichtet, den von der Schule durchgeführten Unterricht regelmässig zu besuchen und deren Anordnungen zu befolgen. Die gesetzliche Vertretung des/der Lernenden hat den Betrieb und die Schule in der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Kräften zu unterstützen und das gute Einvernehmen zwischen Betrieb, Lernenden und Schule zu fördern.
9. Verfahren bei Anständen und Streitigkeiten
Können sich die aus dem Praktikumsverhältnis allfällig ergebenden Streitigkeiten nicht durch gegenseitige Verständigung unter den Vertragsparteien beigelegt werden, so kann jede Partei die Schule um eine Vermittlung ersuchen. Führt diese nicht zum Ziel, so beurteilt das zuständige Gericht am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort des Betriebs die Streitigkeiten. Vgl. hierzu auch OR Art. 343 Abs. 1.
10. Auflösung des Praktikums


Wird das Praktikum im beidseitigen Einverständnis oder von einer Vertragspartei aus einem wichtigen Grund aufgelöst, so hat der Praktikumsbetrieb sofort die Schule zu benachrichtigen. Die Schule versucht nach Möglichkeit, eine Verständi-gung zwischen den Vertragsparteien über die Wiederaufnahme des Praktikums herbeizuführen. Entlässt der Praktikumsbetrieb den/die Lernende fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser/diese Anspruch auf den Lohn für die definierte Vertragszeit oder für die Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sowie auf Ersatz der aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden Vorteile. Der/die Lernende muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was sie wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat, Art. 337 c Abs. 1 und 2 OR. Tritt der/die Lernende ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht an oder verlässt diese fristlos, so hat der Praktikums-betrieb Anspruch auf eine Entschädigung, die einem Viertel des Lohnes für einen Monat entspricht; ausserdem hat er Anspruch auf Ersatz weiteren Schadens. Ist dem Praktikumsbetrieb kein Schaden oder ein geringerer Schaden erwachsen, als die Entschädigung gemäss dem vorstehenden Absatz entspricht, so kann sie der Richter nach seinem Ermessen herabsetzen, Art. 337d, Abs. 1 und 2 OR.
11. Anmeldung zur Abschlussprüfung
Die Anmeldung der auszubildenden Person für die Prüfung zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis ist Sache der Schule. In speziellen Fällen kann die Schule davon absehen. In diesem Fall kann sich die auszubildende Person direkt mit dem Ersuchen um Zulassung zur Lehrabschlussprüfung an den Berufsinspektor wenden. Sie kann auch auf eine Prüfungsanmeldung ausdrücklich verzichten. Für die Zulassung zur Prüfung muss das 18. Altersjahr erreicht sein.
12. Bildungsbericht

Der Betrieb hält den Stand der Ausbildung periodisch, in der Regel jedes Semester, in einem Bildungsbericht fest. Dieser Bericht ist mit den Lernenden zu besprechen und dem gesetzlichen Vertreter und der Schule zur Kenntnis zu bringen. Das Formular kann bei der IFA Weiterbildung AG bezogen werden. Ein Online Exemplar steht auf dem Webportal www.ifa.ch zum Download bereit.
13. Facharbeit (IPA) für die Lehrabschlussprüfung

Die Lernenden erstellen im 8. Semester ihre Facharbeit (IPA) für die LAP. Diese zehntägige, Projektarbeit wird im Unternehmen im letzten Semester des Praktikums geschrieben und von einer Fachperson als Fachvorgesetzter begleitet. Sie behandelt ein für dieses Unternehmen relevantes Thema und ist dessen Eigentum.
14. Rechte an Arbeitsresultaten und Erfindungen

Sämtliche Rechte an den durch die Lernenden erstellten Arbeitsresultaten gehen unmittelbar an den Praktikumsbetrieb. Die Rechte an Aufgaben- und Gelegenheits-erfindungen OR 332 I bis III gehen vollständig und ohne Entschädigung an den Praktikumsbetrieb über.
15. Verschwiegenheitspflicht / Treuepflicht / Geheimniswahrung
Die Lernenden verpflichtet sich, über alle während der gesamten Tätigkeit bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, alle bekannt gewordenen Informa-tionen über Entwicklungsverfahren und Eigenentwicklungen sowie sonstigen geschäftlichen bzw. betrieblichen Tatsachen auch nach Beendigung des Praktikums Stillschweigen zu wahren.
16. Vertragsausfertigung
Dieser Vertrag ist in vier Exemplaren vor Beginn des Praktikums auszufertigen, zu unterzeichnen und der Schule zur Genehmigung einzureichen.
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